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diese vertrackten Fremdwdrter auskommen kénne.
Da ich meine Neigungen, die auch Schwichen, meine
Vorlieben, die im Grunde auch Unhoflichkeiten sein
konnen, zu kennen glaube, hab ich’s versprochen.
Jetzt, nachtriglich, setzen Zweifel mir zu, jetzt, da
ich mein Versprechen doch halten will, frage ich
mich immer wieder, ob dieses Versprechen, das der
Bequemlichkeit des Lesers wohl dienlich sein mag,
letztlich nicht gegen den Geist der Sprache verstosse.
Leben wir nicht im sogenannten Bildungszeitalter?
Wenn ja, konnte das unter anderem heissen, dass
jeder zum Beispiel vom Lexikon Gebrauch zu ma-
chen verstehe. Dennoch, ich anerkenne das Meiden
von Fremdwortern als goldene Regel des Schreibens.
Aber: Auch das Sprichwort «Der Kliigere gibt
immer nach» ist schliesslich eine goldene Regel. Wer
sie guten Glaubens konsequent befolgt, hilft am
Ende lediglich der Bequemlichkeit auf.

Gesprich tiber den Terrorismus: Weil ich davon fest
iiberzeugt bin, habe ich in einer Gespriachsrunde vor
kurzem behauptet, dass wir in zwei bis drei oder vier
Jahren dhnliche Fille wie den Fall Schleyer oder Bu-
back jetzt in Deutschland auch in der Schweiz haben
wiirden; zudem fiigte ich bei, was emporten Wider-
spruch hervorrief, dass dieser Terrorismus die Sack-
gasse aufzeige, in die unsere ganze Wissenschaft,

unsere ganze Wissenschaftsgliubigkeit notwendiger-
weise habe geraten miissen.

Wissenschaft ist zugleich immer auch Operativismus.
Wissenschaftliche objektive «Wahrheit» ist als
methodisch gesichertes Wissen an Machbarkeit
gebunden und darum stets Industrie im kleinen. Den
Sinn moderner Wissenschaftlichkeit hat wohl Hobbes
am deutlichsten erkannt, als er erkldrte, der Leit-
faden geregelter Gedanken sei der, sich von einem
Ding vorzustellen, «was wir damit machen konnen,
wenn wir es haben». Moderne Wissenschaft als
«Technologie des Machens» ist nichts anderes als
Ausdruck des Herrschaftswillens und Ausdruck des
Willens zur Macht, der hinterher durch keine aufge-
setzte «Ethik» mehr geziigelt und gerechtfertigt
werden kann. Die Terroristen sind (vorwiegend
biirgerliche) Jiinglinge, die, bevor sie zur Kanone ge-
griffen, sich oft genug gefragt haben mogen: Was
sollen wir bloss machen?

Was sollen wir bloss machen? Was sollen wir tun? So
fragen wir immer, wenn wir aus einer Unsicherheit,
aus einer Ratlosigkeit heraus kommen und des Un-
heimlichen, das uns bedroht, durch Wissen Herr wer-
den wollen. Was sollen wir tun? Was sollen wir
machen? Die Antwort wire vermutlich praktikabler
und hilfreicher, wenn wir jedesmal zuvor fragen
wiirden: Was sollen wir denken?

Der Rechtsberater gibt Auskunft

Postzustellung an Altersheim-Pensionére

Frage: Sind die PTT berechtigt, die Postsendungen
fiir Altersheim-Pensionidre sackweise bei der Heim-
leitung abzugeben, statt sie in die Briefkésten der
einzelnen Pensiondre zu verteilen? Sind die diesbe-
ziiglichen PTT-Vorschriften gesetzlich haltbar?

Antwort: Wir haben es bei der aufgeworfenen Frage
mit einem kleinen Aspekt des Hauptproblems einer
jeden Institution zu tun, in welcher Menschen be-
treut werden (Heime, Anstalten, Kliniken usw.),
ndmlich mit der Gefahr, dass die Einzelperson von
innen und/oder von aussen als untergeordnetes Teil-
chen der Institution betrachtet wird. Die Frage, in-
wieweit die Unabhéngigkeit und Selbstidndigkeit des
einzelnen, der im Heim lebt, beschnitten werden darf
oder soll, muss nach meinem Dafiirhalten nach dem
Prinzip «So wenig wie moglich, soviel wie notig» be-
antwortet werden.

Nun lehrt aber die Erfahrung, dass Institutionen da-
zu neigen — in diesem Fall die Post, oft aber auch
das Heim selbst —, das «n&tig» an Zielen und Zwek-
ken zu messen, die das reibungslose, rationelle Funk-
tionieren der Institution sichern sollen (sekundédre
Zwecke). Abstrakt ausgedriickt: Anstalten (Heime,

Post) neigen dazu, ihren primidren Zweck (fiir Al-
tersheime: dafiir zu sorgen, dass der einzelne Betagte
menschlich und erfiillt leben kann — fiir die Post:
dafiir zu sorgen, dass zwischen Einzelmenschen pri-
vate Kommunikation leicht moglich ist) immer dann
ein bisschen mehr sekundidren Zwecken unterzuord-
nen, wenn sie aus inneren oder dusseren Griinden
unter starkem Druck stehen, zu «rationalisieren»,
und wenn die Menschen, deren Interessen von der
«Rationalisierung» betroffen werden, iiber relativ
wenig Mittel verfiigen, sich dagegen zu wehren.

Meines Erachtens lohnt es sich oft, Rechtsfragen in
einen soziologischen Zusammenhang zu stellen, weil
damit deutlicher wird, um welches Problem es
eigentlich geht.

Die Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz enthilt
iiber die vorliegende Rechtsfrage in Art. 146, Abs. 5
folgende Bestimmung: «Sendungen und Anwei-
sungsbetridge fiir Insassen von offentlichen und pri-
vaten Heimen, Anstalten und Spitédlern, von Gefidng-
nissen usw. werden dem Inhaber oder Leiter des
Heims, der Anstalt usw. oder seinem Bevollméchtig-
ten iibergeben.»

309



Stellungnahme der Rechtsabteilung PTT

Die Rechtsabteilung der Generaldirektion PTT, der
ich unsere Rechtsfrage vorgelegt habe, hat freundli-
cherweise dazu Stellung genommen und fiihrt fol-
gendes aus:

«Es ist ein Unterschied zu machen zwischen Alters-
wohnheimen und Altersheimen herkdommlicher Art:
Im Alterswohnheim leben die Bewohner nicht in
einem Kollektivhaushalt, sondern verfiigen iiber ei-
gene Wohnungen, die auch eine Kiiche, Bad und
Toilette aufweisen. Ist fiir jede dieser Wohnungen
beim Hauseingang ein Briefkasten aufgestellt, so ist
ein solches Wohnheim als Mehrfamilienhaus zu be-
trachten und postalisch auch als solches zu bedienen:
die uneingeschriebenen Sendungen werden in die
Briefkdsten geworfen, die eingeschriebenen und die
Anweisungsbetrdge in der Regel beim Hauseingang
oder im Hausflur libergeben oder, wenn der Emp-
fanger nicht zu Hause ist, mit Abholungseinladung
zum Riickzug bei der ndchsten Poststelle gemeldet.
Eingeschriebene Sendungen und Anweisungsbetrige
diirfen der Heimleitung nur dann ausgehédndigt wer-
den, wenn entsprechende Vollmachten vorliegen. Es
ist aber auch moglich, die Postverteilung an die ein-
zelnen Wohnungsinhaber, dem Wohnheimverwalter
oder einem Angestellten vertraglich zu tibertragen.
In diesem Falle iibt diese Person die Funktionen
eines Postbediensteten (Zustellbeamter) aus und ist
zur Wahrung des Postgeheimnisses verpflichtet.

VSA-Ferienkurs in Frankreich

Rechtskunde
fur Heimleiter

Der Kurs wendet sich an Mitarbeiter von Jugend-
und Altersheimen in leitenden Funktionen.

Kursthema: In Hinsicht auf die Tatigkeit des
Heimleiters ausgewéahlte Themen
aus dem Personen-, Familien-, Vor-
mundschafts-, Arbeits-, Haftpflicht-,
Versicherungs- und Strafrecht.

Kursort: Maison La Garde
F 24580 Rouffignac, Dordogne
(France)

Kursleitung: Dr. H. Sattler, Rouffignac

Datum: 4. bis 12. Juni 1978

Kurskosten: sFr. 800.— in Mehrbettzimmern

sFr. 850.— in Einerzimmern

inkl. Kursmaterial, Unterkunft, Ver-
pflegung, Getranke (ohne Reise).

Anmeldeschluss: 1. April 1978

Interessenten erhalten ein Informationsblatt und An-
meldeformular beim Sekretariat VSA, Seegartenstr. 2,
8008 Zirich.
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Sind in einem Alterswohnheim keine individuellen
Briefkédsten vorhanden, so muss dieses beziiglich
Postzustellung aus praktischen Griinden dem Alters-
heim herkommlicher Art gleichgestellt werden.

In Altersheimen herkémmlicher Art leben die Be-
wohner in einem Kollektivhaushalt. Die Zustellung
erfolgt gemdss dem in V (1) Art. 146 Abs. 5 veran-
kerten Grundsatz: Aushidndigung aller Sendungen an
den Inhaber oder Leiter des Heims oder deren Be-
vollméchtigte, die fiir die Weiterleitung der Sendun-
gen und Geldbetrage an die einzelnen Empfinger
besorgt sind. Mit der Uebergabe der Postsachen an
den Inhaber, Leiter usw. ist die Aufgabe der Post er-
fiillt; die postalische Zustellung ist beendet, und was
von diesem Zeitpunkt an mit den Sendungen und
Geldbetragen geschieht, fallt nicht mehr in den Ver-
antwortlichkeitsbereich der PTT-Betriebe. — Wer
seine Post nicht iiber die Heimleitung zugestellt er-
halten will, hat folgende Mdglichkeiten:

a) er mietet ein Postfach oder ldsst sich seine Post
postlagernd adressieren;

b) er ldsst seine Post an eine von ihm bestimmte Per-
son zustellen, die sie ihm ins Heim bringt.»

Ich kann die Rechtsauffassung der Generaldirektion
PTT aus nachfolgend angefithrten Griinden nicht
ganz teilen:

Art. 146, Abs. 5 enthdlt eine Ausnahme vom Prinzip,
dass die Post Sendungen dem auf der Adresse ange-
gebenen Empfinger (oder aus praktischen Griinden
an Personen, die mit ihm in Beziehung stehen, wie
Familienangehorige, Gastgeber, Angestellte) auszu-
hédndigen hat. In der Regel wird dieses Prinzip so ge-
handhabt, dass der Brieftrager die Sendungen in den
Briefkasten des Empfdangers wirft, womit die Zustel-
lung beendet ist. Die in Abs. 5 des Art. 146 enthal-
tene Ausnahme vom Prinzip wurde meines Erachtens
vor allem deshalb geschaffen, weil es fiir die Post
vOllig unzumutbar ist, im grossen Kollektivhaushalt
bei der Zustellung nach dem Empfinger zu suchen
oder nach einer Person, mit der dieser in Beziehung
steht. Insbesondere im Falle eines Gefdngnisses, teils
wohl auch im Falle eines Erziehungsheims, soll der
zitierte Abs. 5 die Kontrolle der Institution iiber den
Insassen, bzw. Zogling erleichtern.

In einem Altersheim, wo jeder Pensiondr einen eige-
nen Briefkasten hat (was sicherlich wiinschenswert
ist), ist meines Erachtens keiner der Griinde, die die
Ausnahme des Art. 145, Abs. 1 der Verordnung
rechtfertigen, gegeben. Es entspricht vielmehr dem
Sinn der gesetzlichen Vorschrift, wenn die Post in
diesem Fall die Sendungen in die einzelnen Briefka-
sten verteilt. Etwas pointiert ausgedriickt: Alters-
heime, in denen jeder Pensiondr iiber einen eigenen
Briefkasten verfiigt, sind keine Heime im Sinn der zi-
tierten Norm. Wie wir’s, wenn die Altersheimkom-
mission VSA bei der Generaldirektion PTT vorstellig
wiirde mit der Bitte, im Rahmen einer Neufassung
der betreffenden internen Dienstanweisungen sei die
Interpretation des zitierten Abs. 5 zu modifizieren?
H.S.



	Der Rechtsberater gibt Auskunft : Postzustellung an Altersheim-Pensionäre

